
GRENZEN DER ZULÄSSIGKEIT

Zuwendungen an Ärzte
Bei der Annahme von Zuwendungen müssen nach
den geltenden Bestimmungen einige Punkte be-
rücksichtigt werden. von Mag. Francine Zimmer
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Nachhaltigkeitsfaktor = Ideeller Wert
Praxiswert

kann – und dem Kapitalisie-
rungszinssatz – abhängig von
der aktuellen Kapitalmarktsitua-
tion. Diese wenigen Beispiele
zeigen, dass sich bei der Feststel-
lung des Praxiswertes eine Fülle
von Detailfragen ergeben wird.
Wir empfehlen deshalb sowohl
dem Übergeber als auch dem
Übernehmer einer Arztpraxis,
sich in der Vorbereitung und in
der Führung der Kauf- oder Ver-
kaufsverhandlungen unbedingt
von einem Steuerberater fachge-
recht betreuen zu lassen.

Die Übernahme einer
Kassenpraxis
Das dargestellte Verfahren zur
Ordinationsbewertung eignet
sich sowohl zur Wertfeststellung
einer Kassen- als auch einer
Wahlarzt- oder Privatpraxis und
trägt der Forderung des Ober-
sten Gerichtshofes nach einer
objektiv richtigen Ermittlung
Rechnung. Der so ermittelte
Wert ergibt sowohl für den
Übergeber als auch für den
Übernehmer einen fairen Preis,
der für den Übernehmer aus den
künftig erzielten Gewinnen fi-
nanzierbar sein wird und dem
Übergeber neben dem Substanz-
wert die Ertragskraft des von
ihm aufgebauten Betriebes ab-
gilt. Denn noch werden in allen
österreichischen Bundesländern
unterschiedliche Bewertungs-
maßstäbe angewendet. Gängige
Praxis ist zumeist noch die Be-
rechnung des Firmenwertes auf
Basis des Umsatzes. In Ober-
österreich beispielsweise ist die
Übertragung eines Kassenvertra-
ges ausschließlich im Wege ei-
ner Gruppenpraxis (Nachfolge-
modell) möglich. Der an den
Übergeber zu bezahlende Betrag
enthält neben einer Investi-
tionsablöse auch eine Abgeltung
des ideellen Wertes, der mit 25
bzw. 30 Prozent des durch-
schnittlichen Kassenumsatzes
der letzten beiden Jahre fixiert
ist. Die Ärztekammer ist nun be-
müht, eine österreichweit gülti-
ge Bewertungsrichtlinie zu
schaffen, anhand derer eine
Schlichtungskommission im Fal-
le von Meinungsverschiedenhei-
ten bei der Praxisübergabe die
Angemessenheit des Kaufpreises
überprüfen kann. 
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Seit dem so genannten
»Herzklappenskandal« in
Deutschland stehen finan-

zielle und materielle Vorteile,
die Ärzte von Arzneimittel- und
Medizinprodukte-Produzenten
erhalten, im Mittelpunkt
öffentlicher Diskussion. Dies
führte zu einer gewissen Unsi-
cherheit bei Ärzten – aber auch
bei Produzenten von Arzneimit-
teln und Medizinprodukten –
darüber, welche Zuwendungen
und in welcher Höhe Ärzten ge-
währt bzw. von diesen ange-
nommen werden dürfen.

Was das Gesetz sagt
§ 55 Abs 1 Arzneimittelgesetz
(AMG) bestimmt, dass es im
Rahmen der Verkaufsförderung
für Arzneimittel verboten ist, je-
nen Personen, die zur Verschrei-
bung oder Abgabe von Arznei-
mitteln berechtigt sind, Prämien
oder sonstige Vorteile zu gewäh-
ren, anzubieten oder zu verspre-
chen – es sei denn, diese Vortei-
le sind von geringem Wert und
für die medizinische oder phar-
mazeutische Praxis von Belang.
Darüber hinaus hat der Reprä-
sentationsaufwand im Rahmen
der Verkaufsförderung in einem
vertretbaren Rahmen zu blei-
ben. Den zur Verschreibung
oder zur Abgabe berechtigten
Personen ist es ihrerseits unter-
sagt, Prämien oder sonstige Vor-
teile zu fordern, sich verspre-
chen zu lassen oder anzuneh-
men. Wer gegen diese Bestim-
mung verstößt, begeht eine Ver-
waltungsübertretung, die mit ei-
ner Geldstrafe bis zu EUR 7.260
bedroht ist. Im Wiederholungs-
fall kann die Geldstrafe auf bis
zu EUR 14.530 steigen.

Per Verordnung
Seit 1. 5. 2004 ist das Bundes-
ministerium für Gesundheit
und Frauen nun dazu ermäch-
tigt, Art und Umfang des zuläs-
sigen Repräsentationsaufwands

mit Verordnung festzusetzen. Un-
ter anderem kann festgelegt wer-
den, was ein »geringer Wert« ist
und ab welchem Betrag von ver-
botenen Prämien oder sonstigen
Vorteilen auszugehen ist. Bisher

Mag. Francine Zimmer, Dorda Brugger
Jordis Rechtsanwälte, office@dbj.at
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wurde eine solche Verordnung
aber noch nicht erlassen. Leider
gibt es auch keine österreichische
Rechtsprechung zu der Frage,
wann ein Vorteil als gering zu
werten und was unter einem
vertretbaren Repräsentationsauf-
wand zu verstehen ist.

Deutsche Regelungen
Anders ist dies in Deutschland,
wo die Zuwendung von mate-
riellen und finanziellen Vortei-
len an Ärzte bereits ausführlich
in der Rechtsprechung und in
der Lehre behandelt wurde.
Auch wenn die entsprechenden
Bestimmungen in Deutschland
nicht wortgleich mit den öster-
reichischen Bestimmungen sind,
so können sie dennoch als Inter-
pretationshilfe dienen.
Die Berufsordnung der deut-
schen Ärzte und Ärztinnen ver-

wendet im Zusammenhang mit
dem Verbot der Annahme von
Zuwendungen durch Ärzte eben-
falls den Begriff »geringfügig«,
wobei dieser Begriff so ver-
standen wird, dass finanzielle
oder materielle Vorteile, deren
Wert EUR 50 übersteigt, nicht
mehr als geringfügig zu qualifi-
zieren sind.
Legt man diese Definition der
Geringfügigkeit auf die österrei-
chische Rechtslage um, so wäre
es Ärzten untersagt, Zuwendun-
gen im Wert von mehr als
EUR 50 anzunehmen, zu fordern
oder sich versprechen zu lassen.
Die Zuwendung muss aber nicht
nur geringfügig, sondern über-
dies für die medizinische oder
pharmazeutische Praxis von Be-
lang sein. Vorsicht ist vor allem
bei regelmäßig gewährten ge-

ringfügigen Zuwendungen ge-
boten, weil bei diesen nicht bloß
der Wert der einzelnen Leistung
zu Grunde zu legen ist. Viel-
mehr müsste eine Gesamtbet-
rachtung vorgenommen und
daher die einzelnen Zuwendun-
gen in ihrem Wert addiert wer-
den. Keine rechtlichen Beden-
ken dürften allerdings gegen die
Annahme von Geschenken zu
besonderen Anlässen (zB Praxis-
eröffnung) bestehen. Allerdings
sollten sich auch solche Ge-
schenke in einem sozialadäqua-
ten Rahmen halten. Vorsicht ist
überdies dann geboten, wenn
die Zuwendungen nicht dem
Arzt selbst, sondern einem Drit-
ten (zB einem nahen Angehöri-
gen) angeboten werden. Dies
könnte nämlich als mittelbare
Zuwendung an den betroffenen
Arzt verstanden werden.

Schwierigkeiten bereitet über-
dies die Einordnung von Fortbil-
dungsveranstaltungen. Primär
wird der betroffene Arzt auf den
Inhalt der Fortbildungsveran-
staltung, zu der er eingeladen
wird, achten müssen. Handelt es
sich dabei nämlich in Wahrheit
um keine Fortbildungs-, sondern
um eine Marketingveranstal-
tung, so sind die in § 55 AMG
normierten Grenzen zu beach-
ten. Hier wäre also die Übernah-
me von Kosten des Arztes (z. B.
Reisekosten), die die Grenze der
Geringfügigkeit übersteigen,
durch den Veranstalter unzuläs-
sig. Liegt tatsächlich eine Fort-
bildungsveranstaltung vor, die
nicht der Verkaufsförderung
durch den Arzneimittelprodu-
zenten dient, so wird der Arzt
trotzdem gut beraten sein, nur

solche Zuwendungen anzuneh-
men, die als notwendige Reise-
kosten qualifiziert werden kön-
nen. Demnach wäre die Über-
nahme der Kosten der Über-
nachtung, von einfachen Flug-
tickets, Bahntickets oder eines
Taxis durch den Veranstalter
wohl zulässig. Die Übernahme
der Kosten eine Luxushotels, ei-
nes Erste Klasse-Tickets oder der
Kosten für Begleitpersonen hin-
gegen nicht.

Berufsrechtliche
Konsequenzen
Wie bereits oben ausgeführt,
wird ein Verstoß gegen § 55
AMG als Verwaltungsübertre-
tung qualifiziert und mit einer
Geldstrafe geahndet. Darüber
hinaus kann aber ein Verstoß
gegen § 55 AMG sowohl für den
betroffenen Arzt als auch für

den betroffenen Arzneimittel-
hersteller berufsrechtliche Kon-
sequenzen haben.
Die selbständige Berufsaus-
übung durch einen Arzt setzt
nämlich gemäß dem Ärztegesetz
voraus, dass dieser die erforderli-
che Vertrauenswürdigkeit auf-
weist. Der Begriff der Vertrau-
enswürdigkeit kann aber nicht
einfach mit Vorstrafenfreiheit
gleichgesetzt werden. Vielmehr
wird der Begriff der Vertrauens-
würdigkeit dahingehend ver-
standen, dass nur derjenige ver-
trauenswürdig ist, von dem auf-
grund seines bisherigen Gesamt-
verhaltens eine verlässliche Be-
achtung der mit dem Beruf des
Arztes verbundenen Pflichten
und Obliegenheiten erwartet
werden kann. Begeht ein Arzt
daher – im Zusammenhang mit

seiner Berufsausübung – gravie-
rende oder mehrere Verwal-
tungsübertretungen, so könnte
argumentiert werden, dass die
vom Gesetz erforderte Vertrau-
enswürdigkeit nicht mehr vor-
liegt und der Betroffene wäre –
in letzter Konsequenz – aus der
Liste der Ärzte zu streichen.
Ähnliches gilt für den Arzneimit-
telhersteller, der gegen § 55 AMG
verstößt. Denn § 87 Abs 1 Z 3
Gewerbeordnung bestimmt, dass
die Gewerbeberechtigung zu ent-
ziehen ist, wenn der Gewerbein-
haber die für die Ausübung des
Gewerbes erforderliche Zuverläs-
sigkeit nicht mehr besitzt.
Kommt also die zuständige Ge-
werbebehörde aufgrund der
Handlungen oder Unterlassun-
gen des Gewerbeinhabers zu dem
Schluss, dass dieser auch in Zu-
kunft gegen die im Zusammen-

hang mit dem Gewerbe zu be-
achtenden öffentlichen Interes-
sen verstoßen wird, so ist die Be-
hörde verpflichtet, die Gewerbe-
berechtigung zu entziehen.

Fazit
Ärzten ist die Annahme von Ge-
schenken und Zuwendungen
nicht gänzlich verboten. Aller-
dings sind die Grenzen der Zu-
lässigkeit sehr eng, so dass bei
der Annahme bzw beim Anbie-
ten von Zuwendungen an Ärzte
auf jeden Fall Vorsicht geboten
ist. Dabei darf auch nicht über-
sehen werden, dass die gesetz-
widrige Annahme von Geschen-
ken und Zuwendungen – unter
bestimmten Voraussetzungen –
sogar strafrechtliche Konse-
quenzen haben kann.
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Nicht nur berufsrechtliche sondern sogar strafrechtliche Konsequenzen sind u. U. möglich.




